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Anleitung
zur

Verwaltung - es Gemein - e - Eigenthums.

8 - 1 .
Begriff des Gemeinde-Eigenthums.

Alles , was der Gemeinde zugehört , alle ihre körperlichen und unkörperlichen Sachen,
heißen das Gemeinde -Eigenthum.

§ . 2.
Einteilung des Gemeinde -EigenLhums.

Das Gemeinde -Eigenthum ist entweder Gemeindevermögen oder Gemeindegut.

§ . 3 .
Gemeinde-Vermögen.

Unter Gemeinde-Vermögen Legreist man alle der Gemeinde eigentümlichen Sachen , deren
Einkünfte zur Bestreitung der Gemeinde-Auslagen bestimmt sind.

Kein Mitglied der Gemeinde kann für sich den Gebrauch oder Genuß dieser Sachen an-
sprechen ; jeder Nutzen , den sie abwerfen , geht der Gemeinde als moralischer Person zu Guten,
und ist bestimmt, die Bedürfnisse und Auslagen derselben, z . B . die Besoldung des Schreibers,
des Wächters, die Erhaltung der Feuerlösch-Requisiten u . dergl . zu bedecken.

Es ändert übrigens nichts im Begriffe des Gemeinde-Vermögens, ob der Ertrag aus der
Sache unmittelbar in die Gemeindecaffe stießt , oder ob sich der Nutzen der Sache für die Ge-
sammtheit dadurch ergibt , daß durch ihre Verwendung eine Auslage in Ersparung gebracht
wird , die sonst von der Commune bestritten werden müßte . So z . B . gehört das zur Woh¬
nung des Wächters bestimmte Gemeindehaus zum Gemeinde-Vermögen , weil durch dessen Ver¬
wendung für die Wohnung des Wächters die Gemeinde den Miethzins erspart , den sie sonst
bezahlen müßte.

8. 4 .
Gemeindegut im weiteren Sinne.

Dagegen bilden alle der Gemeinde eigentümlichen Sachen , die entweder zum Gebrauche
eines jeden in der Gemeinde , oder ausschließend nur zum Gebrauche der Gemeindeglieder dienen,
das Gemeindegut im weiteren Sinne.
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§ . 6 .
Zu dem GemeindeguLe der ersten Art gehören Gemeindewege , Gemeindebrücken , Brunnen,

Spaziergänge rc . ; kurz alle Objecte , deren Natur und Zweck einen ausschließenden Gebrauch
im Interesse der Gemeinde , oder auch selbst nur dec einzelnen Gemeindeglieder nicht Massen.

Sie gehören zu den eigentlichen Gemeinde -Anstalten , wovon der § . 21 sulr2 des Gemeinde¬

gesetzes vom 17 . März 1849 spricht , und auf deren Benützung Jedermann in der Gemeinde

ohne Unterschied , ob er Mitglied derselben ist oder nicht , nach Maß der bestehenden Einrich¬

tungen , z . B . gegen Entrichtung des Brückengeldes rc. und namentlich mit Beobachtung der

polizeilichen Vorschriften , z . B . daß auf den Wegen keine Last geschleift , über Brücken nicht
schnell gefahren werden darf rc . , Anspruch hat.

§ . 6 .
Gemeindegut im engeren Sinne.

Jene der Gemeinde eigentümlichen Sachen , welche bloß zum Gebrauche der Gemeindeglieder
( Gemeindebürger oder Gemeindeangehörige ) dienen , bilden das Gemeindegut im engeren Sinne.

Dahin gehören z . B . Viehweiden , in soweit jedes Gemeindeglied berechtiget ist , sein Vieh
darauf zu treiben.

Ebenso sind die der Gemeinde gehörigen Wälder , Auen , Wiesen u . s. w . Gemeindegut,
Wenn deren Nutzen unter die einzelnen Gemeindeglieder vertheilt wird.

Die Nutzungen mancher Gemeindegüter bedecken nicht nur den Bedarf aller Gemeinde¬

glieder , sondern es erübrigt noch ein Erträgniß , das sohin für die Bedürfnisse der Gemeinde
verwendet werden und daher in die Gemeindecasse fließen muß.

Dieß ändert aber nichts in der Natur der Sache , sie bleibt Gemeindegut , weil ihre erste
Bestimmung die ist , zum Gebrauche der Gemeindeglieder zu dienen.

8 . 7.

Gewidmetes oder gestiftetes Gemeinde -Vermögen.

Gewisse Objecte des Gemeinde - Vermögens haben eine bestimmte Widmung , der sie nicht
entzogen werden dürfen . Sie sind zur Erhaltung von gemeinnützigen Anstalten , oder für be¬

sondere gemeinsame Zwecke, z . B . für Kranken - , Waisen - , Armen -Versorgungshäuser , Spar¬
kassen, Gemeindespeicher u . s. W . bestimmt.

Diese Objecte bilden das gewidmete , oder gestiftete Gemeinde - Vermögen.

§ . 8 .
Zum Gemeinde - Eigenthume können nicht jene Sachen gerechnet werden , welche gewissen

Classen von Gemeindegliedern angehören.
So haben in manchen Gemeinden bloß die Bauern mit Ausschluß der Häusler den Ge¬

nuß gewisser Waldungen , Weiden rc. , so haben an anderen Orten Zünfte , Innungen , die Be¬

sitzer gewisser Häuser , wie z. B . die brauberechtigten Bürger ein eigenes Vermögen oder be¬

sondere Rechte.

Hierauf bezieht sich der § . 26 des Gemeindegesetzes , der verfügt , daß die privatrechtlichen
Verhältnisse überhaupt und insbesondere die Eigenthums - und Nutzungsrechte ganzer Classen,
oder einzelner Glieder der Gemeinde ungeändert bleiben.

L «
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8 , d.
Verwaltungs -Organ.

Die Verwaltung des Gemeinde -Eigenthums Lheilt sich zwischen dem Gemeinde -Ausschüsse

und dem Gemeindevorsteher ( Bürgermeister , Gemeinderichter ) .

Der Erstere beschließt , wie und in welcher Weise das Gemeinde - Eigenthum verwaltet

werden soll ; der Letztere führt diese Beschlüsse aus , wobei die Gemeinderäthe nach den Anord¬

nungen und unter der Verantwortlichkeit des Gemeinde -Vorstehers sich verwenden lassen müssen.

Der Gemeinde - Ausschuß schreibt z . B . vor , daß ein Capital zum Ankauf von öffentlichen

Obligationen verwendet , oder unter diesen , oder jenen Bedingungen an Private darge¬

liehen werden soll.
Nach diesem Beschlüsse besorgt der Gemeinde -Vorsteher selbst , oder durch einen Gemeinde¬

rath den Ankauf der öffentlichen Obligationen oder den Abschluß des Darlehensgeschäftes.

Glaubt jedoch der Gemeinde -Vorsteher , daß ein vom Gemeinde -Ausschüsse in Betreff der

Vermögensverwaltung gefaßter Beschluß dem Gemeindegesetze , oder den Gesetzen überhaupt

zuwiderlaufe , oder der Gemeinde einen wesentlichen Schaden zufüge , so ist er verpflichtet , diesen

Beschluß nicht in Vollzug zu setzen und hievon die Anzeige an den Bezirkshauptmann zu machen.

Würde z . B . der Gemeinde - Ausschuß beschließen , ausländische Lotterielose anzukaufen , so

darf der Gemeinde -Vorsteher diesen Beschluß nicht in Vollzug setzen , weil der Ankauf solcher

Lose überhaupt gesetzlich untersagt ist.

In Gemeinden mit einem bedeutenderen Vermögen , dessen Verwaltung besondere Kennt¬

nisse , oder eine fortgesetzte Thätigkeit erfordert , wird es der Aufstellung eines eigenen besolde¬

ten Hilfspersonales benöthigen , das dem Gemeinde -Vorsteher untergeordnet und dessen Weisungen

zu befolgen verpflichtet ist.

Insbesondere wenn die Gemeinde im Besitze größerer gemeinnütziger oder wohlthäiiger

Anstalten , z . B . eines Armenhauses , eines Spitals u . s. W . sich befindet , wird die Aufstellung

eines eigenen Verwalters notwendig seyn.

Ist schon vermöge Stiftung oder Vertrag eine eigene Verwaltung bestimmt , so kann

die Aufstellung einer solchen ohnedieß nicht mehr in die Frage kommen.

Es mag aber nach dem Beschlüsse des Gemeinde -Ausschusses oder nach der Stiftung

oder nach den Verträgen eine eigene Verwaltung für derlei Gemeinde -Anstalten eingesetzt sein,

so hat der Gemeinde -Vorsteher gleichwohl zu wachen , daß diese Anstalten ihrem Zwecke und

ihrer Widmung entsprechend verwaltet werden.

8 - 10 .
Jnventarium.

Jeder ordentliche Hausvater erhebt vorerst den Stand seines Vermögens , bevor er

über dasselbe verfügt.

Ohne seine Vermögenskräfte genau zu kennen , läuft man leicht Gefahr , entweder durch

NichtbenüAüng derselben nur Vortheile zü kennen , die man sonst hätte erzielen können , oder

aber über diese Kräfte hinaus sich in Auslagen einMaffen , die man zu tilgen dann außer
Stande ist.



Die Gemeinde befindet sich in ganz gleicher Lage , fie muß vorerst wissen , was sie besitzt,

um hiernach ihren Haushalt ordnen zu können.

Deßhalb legt der § . 72 des Gemeindegesetzes dem Gemeindeausschusse die Pflicht auf,
das gesammte sowohl bewegliche , als unbewegliche Eigenthum der Gemeinde , und sämmiliche
Gemeinde -Gerechtsame mittelst eines genauen Inventars in Ueberficht zu halten.

Das Gemeinde -Eigenthum kann bestehen:
a ) in Realitäten;
b ) Gerechtsamen;
e ) Capitalien und öffentlichen Fonden ;
ä ) Privatcapitalien und Aktivrückständen;
e ) Material - und Naturalvorräthen;
k) Requisiten und Gerätschaften;

x ) Barschaft.
Alle diese verschiedenen Zweige des Gemeinde -Eigenthums müssen genau erhoben , und

nebst den Schulden und Lasten der Gemeinde in ein Jnventarium gebracht werden , wozu das

Formular Nr . 1 als Muster dienen kann.

Es muß den Gemeinden gerade jetzt beim Beginn ihrer selbstständigen Verwaltung drin¬

gend empfohlen werden , ihr Aktiv - und Pasivvermögen mit aller Genauigkeit und Umsicht zu

erheben , und aus dem Jnventarium nichts hinwegzulassen ; was ihnen gehört , aber auch

nichts aufzunehmen , was ihnen nicht gehört , weil das Eine , wie das Andere ganz geeignet

ist , ungegründete Ansprüche zu erwecken und zu verewigen.
Bei dieser Erhebung werden die Gemeinde -Ausschüsse insbesondere darauf zu sehen haben,

ob das Gemeinde -Vermögen gehörig gesichert sei , ob nämlich die Gemeinde an die Gewähre

ihrer Realitäten in den öffentlichen Büchern gebracht , ob die Privatcapitalien eine genügsame

Sicherheit genießen u . s. w.
Das Fehlende hierin nachzuholen wird eine vorzügliche Aufgabe der Gemeinde -Aus¬

schüsse seyn.
Sollte sich zeigen , daß ein Dritter in dem Besitze einer Sache sei , die nach den vorhande¬

nen Beweisen unzweifelhaft der Gemeinde angehört , so ist es Pflicht des Ausschusses , nach

fruchtlosem gütlichen Versuche dieselbe im gerichtlichen Wege zurückzufordern.
Damit das Jnventarium einen vollständigen Ueberblick über das Gemeinde - Eigenthum

gewähre , ist es zweckmäßig die Realitäten und Gerechtsame näher zu beschreiben und deren

Werth nach den localen Mittelpreisen , oder nach dem Durchschnitte eines mehrjährigen Er¬

trägnisses anzusetzen.
Zu den Gerechtsamen gehören Marktprivilegien , Mäuthe , Jagd - , Forst - , Weide - ,

Fischereirecht , Propinationsrecht u . s. w.

Auch die den Gemeinden allenfalls zustehenden Zehent - , Urbarial - oder andere gegen Ent¬

schädigung aufgehobenen Rechte sind in der Rubrik,,Gerechtsame
" bis zur Feststellung der Ent¬

schädigung nach ihrem vorigen Stande aufzuführen.
Die Capitalien in öffentlichen Fonden sind mit allen ihren Merkmalen als : Datum,

Nummer , Betrag , Percentenfuß , Name , auf den sie lauten , und Gattung , zu welcher sie
gehören , genau anzugeben.
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Es ist diese genaue Beschreibung für den Fall des Verlustes von besonderer Wichtigkeit,

weil nur unter Angabe aller Merkmale der in Verlust geratenen Obligation die Amortisirung

derselben eingeleitet werden kann.

Die Privat - Capitalien und Forderungen sind unter genauer Bezeichnung der Schuld¬

scheine und sonstiger Urkunden , worauf sie sich gründen , unter Angabe des Schuldners , der

hiefür bestehenden Hypotheken des Betrages und Percentes in das Jnventarium aufzuehmen.

Der Werth der Material - und Naturalvorräthe , der Requisiten und Gerätschaften wird

nach Verschiedenheit des Gegenstandes entweder nach den Erzeugungs - oder Anschaffungspreisen

oder nach den Marktdurchschnittspreisen oder endlich nach den localen Mittelpreisen anzusetzen seyn.

Zuschläge zu den landesfürstlichen Steuern , oder andere unter die Gemeindeglieder repar-

Lirte Umlage gehören , da sie kein Einkommen aus dem Gemeinde -Eigenthum bilden , unbe¬

stimmt und wechselnd sind , mit keinem Capitalsbetrage , sondern nur soferne in das Inventar

als an der laufenden Jahresschuldigkeit mit Schluß des Jahres Rückstände geblieben sind , wo

sodann die rückständig gebliebenen Beträge unter die Forderungen an Private nachgewiesen

werden müssen.
Das Jnventarium muß das gesammte Gemeinde -Eigenthum , also nicht bloß das Gemeinde-

Vermögen , sondern auch das Gemeindegut umfassen.

Auch das für besondere Zwecke gewidmete Gemeinde -Eigenthum ist in dem Inventar un¬

ter Angabe seiner Widmung in den betreffenden Rubriken ersichtlich zu machen.

Ist jedoch dieses gewidmete Gemeinde - Eigenthum erheblich und besteht aus verschiedenen

Objecten , oder ist für selbes eine eigene Verwaltung ausgestellt , so wird es notwendig seyn,

hiefür ein abgesondertes Jnventarium zu errichten.
Es wird am zweckmäßigsten seyn , wenn der Gemeinde - Ausschuß zur Aufnahme des In¬

ventars aus seiner Mitte eine Commission zusammensetzt und dasselbe sohin seiner Prüfung

unterzieht.
Das genehmigte Inventar wird vom Gemeindevorsteher und von zweien vom Gemeinde-

Ausschüsse zu benennender Mitglieder desselben zu unterzeichnen seyn.
Das Inventar muß fortan in voller Uebersicht erhalten und da es als Grundlage zur

Bestellung der Voranschläge der Einnahmen und Ausgaben der Gemeindecasse dient , jährlich

zur Zeit dieser Feststellung vom Gemeinde -Ausschüsse seiner Prüfung unterzogen werden.

Alle im Laufe des Jahres vorfallende Aenderungen in den verschiedenen Zweigen des

Gemeinde -Eigenthums , jeder Zuwachs oder Abfall muß in dem Inventar ersichtlich gemacht
werden.

Hiezu dient in dem Formular Nr . 1 die Rubrik „ Anmerkung " .
In keinem Falle soll aber in dem Inventar etwas durchstrichen werden.
Sind z . B . die in dem Inventar aufgeführten Einrichtungsstücke zu Grunde gegangen , so

sind sie nicht zu durchstreichen , sondern es ist in der Rubrik „ Anmerkung
" anzugeben , daß sie

im Laufe des Jahres zu Grunde gegangen sind.
Treten in dem Stande des Gemeinde - Eigenthums häufige Veränderungen ein , so ist es

zweckmäßig , das Jnventarium zu erneuen , weil , wenn in dem alten Jnventarium zu viele An¬

merkungen über den Zuwachs oder Abfall des Vermögens gemacht werden , die klare Über¬

sicht über den Stand desselben verloren geht.
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In Gemeinden , die größeres Vermögen haben , wird das JnvenLarium jährlich zu

erneuern seyn.
Von dem jährlich berichtigten oder erneuerten Jnventarium ist ein summarischer Aus¬

weis , Formular Nr . 2 , dem Bezirkshauptmanne vorzulegen.

8. " -
Grundsätze der Verwaltung.

Die Gemeinde hat selbstständig ihr Eigenthum zu verwalten , sie legt diese Verwaltung
in die Hände des durch ihr Vertrauen berufenen Gemeinde - Ausschusses.

Diese Selbstständigkeit in der Vermögensverwaltung darf jedoch mit Willkür und Un-

gebundenheit in der Gebarung nicht verwechselt werden.

Der Gemeinde -Ausschuß kann sich bei Verwaltung des Gemeinde -Eigenthums nur inner¬

halb der Schranken bewegen , welche in dieser Beziehung das GemeindegeseH gezogen hat.
Es ist nicht minder an die Gesetze , z . B . an die Waldordnung rc . gebunden , welche gewisse

Beschränkungen in der Eigenthumsverwaltung im Interesse der großen Staatsgesellschast,
dem sich jenes der Gemeinde unterordnen muß , aussprechen.

Es ist ferner eine heilige Pflicht des Gemeinde -Ausschusses , beider Eigenthumsverwaltung

nicht in fremde Rechte einzugreifen , sondern dieselben als unantastbar zu achten.
So darf sich der Gemeinde -Ausschuß die Servität des Holzungsrechtes oder der Weide

gegen dritte Personen , die hiezu weder durch Vertrag noch durch das Gesetz verpflichtet sind,

nicht willkürlich anmaßen.
Ja er ist vielmehr zum Schutze des Eigenthums , auf den Jedermann in der Gemeinde

Anspruch hat , er ist zur Erhaltung des Rechtflnnes in der Gemeinde , ohne welchen ein ge¬

deihlicher Bestand derselben nicht denkbar ist , Verpflichtet , strengstens zu verhüten , daß ein¬

zelne Gemeindeglieder unter dem Titel eines vermeintlichen Gemeinderechtes in das Eigenthum
dritter Personen eingreifen.

Der Gemeinde -Ausschuß und rücksichtlich der Gemeindevorsteher wird sich den Schutz des

fremden Eigenthums um so gewisser angelegen seyn lassen , als durch Eingriffe in dasselbe gar

leicht die Gemeinde selbst zur Verantwortung gezogen werden kann ( § . 86 des G . G .) .

§ 12 .
Die Beschränkungen , welche das Gemeindegesetz hinsichtlich der Verwaltung des Ge¬

meinde - Eigenthums ausspricht , fließen aus der Natur der Gemeinde.
Die Gemeinde ist eine unsterbliche Person , die sich immer wieder verjüngt.

Ihr Eigenthum gehört nicht den jetzigen Gliedern der Gemeinde allein , sondern auch

jenen , aus denen künftig die Gemeinde bestehen wird . ,
Hieraus ergibt sich von selbst die Regel des § . 74 des Gemeindegeseßes , daß jede Ver¬

äußerung des Gemeinde -Vermögens und Gutes und jede Vertheilung derselben untersagt sei,
und daß nur ausnahmsweise unter gehöriger Begründung die Bewilligung hiezu vom Land¬

tage ertheilt werden könne.
Der Gemeinde - Ausschuß kann also die Veräußerung oder Vertheilung des Gemeinde -Eigen¬

thums nicht beschließen ; der Gemeindevorsteher wäre verpflichtet , mit der Vollzugsetzung eines

solchen , dem Gemeindegesetze zuwiderlaufenden Beschlusses innezuhalten und den Gegenstand
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an den Vezirkshauptmann zu leiten , der auch seinerseits , wenn er von einem solchen Beschlüsse

anders als im Wege des Gemeindevorstehers Kenntniß erhielte , denselben zu sistiren hätte.

Ms einem solchen Beschlüsse als einem ganz ungiltigen Akte kennen dchte Personen nie¬

mals Rechte erwerben ; die auf Grund desselben ahgeschlossenen Verträge sind unwirksam , zur

grundbücherlichen Eintragung nicht geeignet , es können die etwa schon übergebenen Gegen¬

stände des Gemeinde -EigenLhums von dem Besitzer wieder zurückverlangt werden , und es bleiben

die Ausschußmitglieder , die für den Beschluß gestimmt haben , für allen Schaden verantwort¬

lich , der der Gemeinde hieraus zugehen kann.

Glaubt aber der Gemeinde -Ausschuß , daß die Veräußerung eines gewissen Gegenstandes

des Gemeinde - Eigenthums nicht nur für jetzt , sondern auch für die Zukunft von überwiegendem

Vortheile für die Gemeinde sei , oder daß die Verkeilung des Gemeinde - Eigenthums , z . B . der

Gemeindegründe , zur bessern Bewirthschaftung wesentlich und nachhaltig beitrage , so kann er

beschließen , daß der Antrag zur Veräußerung oder Verkeilung vor den Landtag gebracht

werde.

Dieser Beschluß muß , wie jeder andere , in Gegenwart von mindestens zwei Drittheilen

der Gemeinde -Ausschüsse und mit absoluter Mehrheit der Anwesenden gefaßt werden.

Nur in Folge eines solchen Beschlusses kann sich der Landtag mit dem Anträge auf Ver¬

äußerung oder Vertheilung befassen , und jeder dahin gerichtete Antrag , der von den in der

Minderheit verbliebenen Gemeinde -Ausschüssen oder von anderen Gemeindegliedern , seien deren

noch so viele an der Zahl , gestellt werden wollte , müßte ohne Weiteres zurückgewiesen werden.

Bevor jedoch der Gemeinde -Ausschuß einen solchen Antrag stellt , wird er denselben in

Erfüllung der ihm obliegenden heiligen Pflicht als treuer und redlicher Verwalter des Ge¬

meinde -EigenLhums dasselbe für die kommenden Geschlechter zu erhalten , seiner gründlichen und

gewissenhaften Prüfung unterziehen.
Wenn es überhaupt Pflicht des Gemeinde -Ausschusses ist , nicht blos nach dem Dortheile

des Augenblickes zu handeln , und das Wohl der Gemeinde nicht den eigennützigen Wünschen

einzelner Gemeindeglieder unterzuordnen , so tritt diese Pflicht gerade in dem Puncte der Ver¬

äußerung und Vertheilung des Gemeinde -Eigenthums im erhöhten Grade hervor , weil hiedurch

ein Schade entstehen kann , der nicht leicht wieder gut zu machen ist , und weil es sich hier um

eine Sache handelt , bei welcher , nicht selten der Eigennutz und die Selbstsucht einzelner Ge¬

meindeglieder bemüht sind , durch Scheingründe die Stimme des wahren Nutzens der Gemeinde

zu übertönen.

Der Gemeindeausschuß möge die Erfahrung so mancher Gemeinde beherzigen , die durch

eine voreilige Veräußerung oder Vertheilung ihrer Grundstücke andere reich , sich selbst aber

arm gemacht hat.
Da die Veräußerung oder Vertheilung des Gemeinde -EigenLhums ein Gegenstand von

großer Wichtigkeit ist , und da der § . 73 des Gemeindegesetzes deßhalb fordert , daß um die

Bewilligung hiezu unter gehöriger Begründung beim Landtage angesucht werde , so ist über die

dießfällige Sitzungsverhandlung ein Protokoll zu führen , in welchem nicht nur die Stimmen

der Einzelnen , sondern auch die für und wider die Veräußerung oder Vertheilung geltend ge¬

machten Gründe ersichtlich zu machen sind , damit der Landtag in der Lage sei , eine den Ver¬

hältnissen entsprechende Entscheidung zu fällen.



Bei der Frage der Veräußerung werden aber auch die Bedingungen , unter welchen die¬
selbe zu geschehen habe , zur Sprache gebracht werden müssen.

Es wird m der Regel der Verkauf im Wege der öffentlichen Feilbietung jenem aus freier
.vand vorzuziehen leyn , und es versteht sich von selbst , daß ehevor der wahre Werth des Ge¬
genstandes durch Sachverständige und unparteiische Männer erhoben werden müsse.

8 . 13 .
Aus der Natur der Gemeinde fließt die weitere Beschränkung des § . 80 des Gemeinde-

gesetzes hinsichtlich der Aufnahme von Darlehen und der Vornahme von Creditsoperationeu
Ob den Nachkommen in der Gemeinde kein , oder ein ganz verschuldetes Vermögen hin-

terlaffen werde , läuft auf dasselbe hinaus .
^ ^

Sie sollen nicht di - Unwirthschast und di - Fehler ihrer Vorfahren zu büßen habenDem leichtsinnigen Schuldenmachen soll daher durch den § . 80 vorgebeugt werden
'

.

Darleb ^ 7 7
^ Gemeinde -Ausschuß berechtiget , im Interesse der Gemeinde ein

das di
" rötlichen Einkommen der G -meindecasse aufzunehmen.das d,e Halste des einjährigen Betrages der Gemeinde - Einkünfte nicht übersteigt.Das R ^ t des Gemeinde - Ausschusses zur Aufnahme eines Darlehens ist demnach an fol¬gende Bedingungen gebunden :

' ^ "

a ) Muß das Darlehen zur Realisirung eines Zweckes ausgenommen werden , der im Inter¬
esse der Gemeinde liegt , z . B . zum Bau - einer Schule , eines Armenhauses re

c -
d ° l - ng - das Nothwendige und Nützliche in der Gemeinde mangelt , kann nichtfür Verschönerungen und Ergötzlichkelten gesorgt werden.
Wenn daher der Gemeinde -Ausschuß ein Darlehen aufzunehnien beschließen wollte,um emen großartigen Park anzulegen , kostspielige Schießstätteu zu erbauen , oder - ,u

>r hshau » oder eme Brauerei auf Spekulation zu errichten oder Festlichkeiten zu be¬
gehen , während es in der Gemeind - an den nöthigen Feu °rl ° schr- -,u,siten mangelt , die
Wege und Brucken verwahrlost sind , und der Schullehrer darbt , würde der Gemeinde
Vorsteher m , vollen Rechte sehn , einen solchen , das Interesse der Gemeinde offenbar ver¬
letzenden Beschluß zu sistiren , und - en Fall zur Entscheidung der Kreisvertrctun » vor-
zulegen ( § . 110 G . G . ) .

"

I,) Muß das Darlehen an Capital und Interessen mit Rücksicht auf die bedungene Nückzah-
lungszeit aus dem ordentlichen Einkommen der Gemeindecaffc getilgt werden können -
es darf sich mithin nicht di - Nothwendigkeit Herausstellen , daß zur Tilgung des Dar'
lehens Umlagen auf die Gemeindeglicder ausgeschrieben werden müssen.

o) Darf das aufzunehmende Darlehen die Hälft - des einjährigen Betrages der Gemeinde
Einkünfte nicht übersteigen.
Da nach dem null I- ) Gesagten die Tilgung des Darlehens aus dem ordentlichen Ein-

kommen der Gemeinde zu erfolgen hat , so versteht es sich von selbst , daß unter den jährlichen
Einkünften , di- bei Aufnahme eines Darlehens zum Maßstabe genommcn werden müssen , nur
ie ordentlichen , d. i . die Einkünfte aus den , Gemeinde -Eig -nthume ohne Rücksichtnahme auf

Umlagen verstanden werden können.
Wollte der Gemeinde - Ausschuß höhere , jedoch den ganzen einjährigen Betrag der

( ordentlichen ) Geineinde - Einknnfte nicht übersteigende Darlehen aufnehmen , wobei auch wieder
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« oransgesetzt wird , baß sie aus dem ordentlichen Einkommen der Gemeindeeaffe getilgt werben

innsr er bieru die Bewilligung der Kreisvertretung emholen.
"

-; » Darlehen welche das jährliche Einkommen der Gemeinde Übersteigen , sonne zu

EreditS -Operationen , worunter Darlehensgeschäfte verstanden werden , mrt welchen -m -

sonderer Tilgungsfond . oder andere dem gewöhnlichen Darlehen fremde Einrichtungen u . Ver-

oder e^ Äch
"

forderlich ist , kann der Beschluß des Gemeinde -Ausschusses nur bahn

gerichtet sein , den Antrag zur Aufnahme des Darlehens b- , der Kreisvertr -tung , » er

' " ^
WoM ^ n düsen Fällen der Gemeinde -Ausschuß die Aufnahme des Darlehens selbst b --

lcklleken to müsste der Gemeindevorsteher mit der Vollzugsetzung dieses gegen das Gemeinde-

^ «echoßd « s innchrlien und den Gegenstand an den Bezirkshanp .mann

' ^ ' "
u !bri - e ! s

'

ist in diesen Fällen , wie bei der Veräußerung oder D -rth - ilung des
Ge^

meinde -Eigenthums , die Aufnahme ein alle Stimmen und deren B -grundnng enthalten

d ' ° °

Darlehm
^ ° ohne die nothwendige Bewilligung der Kreisvertr -tung , °d -r . wo es

vorgeschriebe » ist , ohne ein Landesgesetz aufgenommen werden , stnd ungültig und zur Jntabu

lation nW geeignet , und -s bleiben die Gemeinde -Ausschüsse , die für die Aufnahme g -st.mmt

Vermögens zu vermeide » , so wird doch di - Aufnahme eines Darlehens m manchen
fallen

das einzige Mittel sehn , wornach größere gemeinnützige Anstalten am schne sten un st

für di - Vermögnngskräste der Gemeindeglieder am wenigsten drückend ausgefuhrt werden on-

mn well hiedurch auf einmal der entsprechende Fond geschaffen wird , und durch entsprechende

Stipulationen di - Rückzahlung in mehrere Jahr - eingetheilt « erden kann , wodurch die an , die

Gemeindeglieder aufzutheilenden Umlagen kleiner und daher weniger beschwerlich werden , al

wenn die erforderlich - Summe auf einmal durch Umlagen aufgebracht werden mußte In

allen Fällen wo die Beschlüsse der Gemeinde der Genehmigung von Sette der Kreisvertretung

2 : «. «».« .- » - - »» » - -»-- -- - »'" "'""f
sicher dem Vezierlshauptmanne zur wetteren Vorlage an die KreispraMnien un - - r

zu übergeben.
8 - 14 -

Innerhalb der durch das Gesetz und die Privatrechte gezogenen Gräuzen hat der Ge¬

meinde -Ausschuß das Eigenthum der Gemeind - als redlicher und iorgfältigerHausva er zu ver¬

walten und das Interesse der Gemeinde zu dem seinigen zu machen.

J „ Mabrnehmung desselben wird er nie den sicheren , wenn auch kleineren Borthe . l,

dem Asm » . i-doch unsicher » Gewinn , nie den gewissen nachhaltigen Nutzen dnu

scheinbaren Vortheile des Augenblickes opfern . Er darf sich auf Kosten der GE ° ' N -
^

Spekulationen , bei denen der Zufall die Hauptrolle spielt , oder , n groMt . ge M '
z

wie FabrikSgeschSste re . , einlaffen , zu denen moralische Personen lchon an und für sich >
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Geschicke haben , und zu welchen Geldkräfte erfordert werden , die ohne Bedruckung aller Ge¬
meindeglieder oder ohne ungerechte Belastung einzelner nicht aufgebracht werden können.

Das Gemeindegefttzgibt über die Benützung des Gemeinde -Eigenthums nur ganz allgemeine
Vorschriften , die in den nachfolgenden Paragraphen näher erörtert werden sollen.

§ 15 .

Benützung des Gemeinde - Vermögens.
Nach H . 73 des Gemeindegesetzesist der Gemeinde -Ausschuß verpflichtet , darüber zu wachen,

daß das gesammte erträgnißfähige Vermögen der Gemeinde derart verwaltet werde , daß die
Lhunlichst größte nachhaltige Rente daraus erzielt werde.

Er wird also dafür sorgen , daß der zur Beurbarung fähige Grund und Boden bebaut
werde, daß die bebauten Realitäten die höchste sichere, anhaltende Rente abwerfen , und daß
aller Ertrag daraus in die Gemeindeeasse einfließe.

Durch welche besondere Benützungsweise die möglich größte nachhaltige Rente gewonnen
werden könne, bleibt dem klugen, die Zeit und Ortsverhältnisse berücksichtigenden Ermessen des
Gemeinde - Ausschusses anheim gestellt, in so ferne nicht die Gesetze selbst bei gewissen Objecten
eine bestimmte Benützungsart vorzeichnen, wie dieß bei den Waldungen , und bei dem Jagd¬
rechte der Fall ist.

§ . 16 .
In der Regel wird wohl die Verpachtung von Aeckern , Wiesen , Wein - und Oelgärten

der eigenen Bewirthschaftung vorzuziehen seyn.
Im Falle der Verpachtung dürfte auf dem Wege der öffentlichen Versteigerung der

größtmöglichste Pachtschilling erzielt werden.
Wenn jedoch in einer Gemeinde , die nur vom Grundertrage lebt , in Folge des über

großen Zuflusses der Besitzlosen die Pachtpreise so hoch stehen , daß die Pachter in Schulden
gerathen müssen , oder wenn das Interesse der allgemeinen Cultur eine besondere Art der Ve-
wirthschaftung wünschenswert macht , deren Vervollkommnung und Ausbreitung durch die
Benützung der Gemeindegründe beabsichtigt wird ; so wird es gerathen seyn , mit fleißigen und
rechtschaffenen Gemeindegliedern zu verhandeln , und sich mit einem Pachtzinse zu begnügen , bei
dem der Pächter bestehen kann.

Ebenso dürfte es in Gemeinden , wo es an arbeitenden Händen fehlt , und der Ackerbau
noch auf einer niedrigen Stufe steht , zweckmäßig seyn , Pächter aus Gemeinden , wo die Boden-
cultur schon einen gewissen Grad der Vollkommenheit erreicht hat , an sich zu ziehen , und mit
ihnen wegen der Pachtung der Grundstücke unter der Bedingung ihrer besseren Instandsetzung
sich einznverstehen.

Der Gemeinde-Ausschuß wird uach Erwägung aller Verhältnisse bestimmen, ob die zu
verpachtenden Realitäten so abzutheilen sind , daß jede Pachtung eine eigene Wirtschaft bildet,

deren Ertrag nach Abzug des Pachtschillings geeignet ist , eine Familie gut zu ernähren , oder
aber , ob die Verpachtung nach kleineren Parcellen zu geschehen hat.

Er wird bestimmen, auf welche Zeit die Pachtung geschlossen , ob der -Pachtschilling ^ in
Geld oder in Getreide bedungen werden soll.



Die Verpachtung gegen Getreidezins wird in jenen Gemeinden angezeigt seyn , wo eigene

Getreidespeicher schon bestehen , oder , was der besonderen vorurteilsfreien Prüfung der Gemein¬

den empfohlen werden muß , deren Errichtung zweckmäßig befunden wird.

Aufgabe des Gemeindevorstehers ist , zu wachen , daß die Pächter die verpachteten Grundstücke

nicht vernachlässigen , oder von denselben einen andern , als den etwa besonders bedungenen Ge¬

brauch machen , daß der Pachtzins zur gehörigen Zeit bezahlt und gegen den säumigen Pächter

rechtzeitig unter Geltendmachung des nach § . 1101 b . G . B . dem Verpächter zustehenden

Pfandrechtes eingeschritten werde , und daß die verpachteten Realitäten in dem etwa besonders

bedungenen Zustande , oder wo eine solche Bedingniß fehlt , mit Rücksicht auf die Jahreszeit,

in welcher der Pacht beendigt worden ist , in gewöhnlicher wirtschaftlicher Cultur ( § . 1109

b . G . B .) zurückgestellt werden.

§ 17.

Benützung des Gemeindegutes.

Nach § . 75 des Gemeindegesetzes ist der Gemeinde -Ausschuß verpflichtet , darauf zu sehen,

daß kein berechtigtes Gemeindeglied aus dem Gemeindegute einen größeren Nutzen ziehe , als zur

Deckuug seines ganzen Bedarfes nothwendig ist.

Jede nach der Deckung dieses Bedarfes erübrigende Nutzung hat eine Rente für die

Gemeindecasse zu bilden.

Unter dem Bedarfe kann nur der eigene Haus - oder Wirthschaftsbedarf der Gemeinde-

glieder Verstanden werden . Was über diesen Bedarf erübriget , ist im Interesse der Gesammt-

heit zu benützen . Wenn daher die zum Gemeindegute gehörigen Grundstücke so ausgedehnt sind,

daß deren Nutzungen den Bedarf aller Gemeindeglieder übersteigen , so hat der Gemeindeausschuß

die zur Bedeckung des Bedarfes nicht notwendigen Grundstücke im Interesse der Gemeinde zu

benützen , und deren Ertrag der Gemeindecasse zuzuwenden.

Diese Grundstücke behalten nichts desto weniger die Natur des Gemeindegutes und fallen,

sobald der Bedarf es erheischt , der ursprünglichen Benützungsart anheim.

§ . 18.

Gemeindewaldungen.
Gemeindewaldungen können in keinem Falle verpachtet werden.

Bis zum Erscheinen des Forstgesetzes ist sich hinsichtlich der Benützung der Waldungen

an die bestehenden Waldordnungen zu halten.

8 19 .
JagdrechL.

Nach § . 7 des allerhöchsten Patentes vom 7 . März 1849 ist die Gemeinde verpflichtet,
die ihr zugewiesene Jagd entweder ungeteilt zu verpachten , oder selbe durch einen bestellten

Sachverständigen ( Jäger ) ausüben zu lassen.
Unter Sachverständigen sind nach der Verordnung vom 31 . Juli 1849 nicht bloß

gelernte und geprüfte Jäger zu verstehen , sondern .es können denselben nach dem Erkenntnisse
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des Bezirkshauptmannes auch solche Männer Leigezählt werden , welche sich über die erforder¬
liche SachkennLniß auf eine andere annehmbare Art ausweisen.

In keinem Falle ist aber den einzelnen Grundbesitzern gestattet , auf ihrem eigenthümli-
chen Grund und Boden , in joftrne derselbe nicht einen zusammenfügenden Grundkomplex von
wenigstens 200 Joch bildet , das Jagdrecht auszuüben.

Kann sich in der Gemeinde über die Art der Benützung der Jagd nicht geeiniget werden,
so hat die Verpachtung derselben im Wege der öffentlichen Versteigerung stattzufinden.

Es ist jedoch vorsichtig , wenn sich die Gemeinde hiebei die Ratifikation des gemachten
Anbotes Vorbehalt , damit nicht das Jagdrecht in die Hände von Leuten gelange , die sich des
Holzdiebstahles , der Wilddieberei , oder eines Mißbrauches der Waffen schuldig gemacht haben,
und von denen daher die Gemeinde einen Schaden zu erwarten hätte , der durch den gemachten
Anbot nicht ausgewogen würde.

Die Gemeinde hat in ihrem eigenen Interesse allen Grund , hier mehr auf die Unbeschol¬
tenheit des Pachtlustigen , als auf einen hohen Anbot zu sehen.

Nach § . 8 des a . h . Patentes vom 7 . März 1849 ist der jährliche Reinertrag , d . i . der,
nach Abschlag aller Kosten , als : für den Jäger oder für die Licitation u . s. w . verbleibende
Ertrag unter die Gesammtheit der Grundeigenthümer , auf deren in der Gemeindemarkung
gelegenen Grundbesitze die Jagd von der Gemeinde ausgeübt wird , nach Maßgabe der Aus¬
dehnung des Grundbesitzes zu vertheilen.

Es bildet daher dieser Reinertrag nur mit dem Antheile , der auf den zum Gemeindever¬
mögen gehörigen Grundbesitz entfällt , ein Erträgniß für die Gemeindeeaffe.

Jener Antheit , welcher auf den zum Gemeindegute gehörigen Grundbesitz entfällt , ist
unter diese Gemeindeglieder zu vertheilen.

8 . 20 .

Verwendung der Überschüsse.
Nach 8 - 70 des Gemeindegesetzes hat der Ausschuß zu wachen , daß jene Jahresüberschüfff,

welche die gewöhnlichen Caffebedürfnisse übersteigen , sogleich mit gesetzlicher Sicherheit frucht¬
bringend angelegt , und in soferne sie nicht für bestimmte Gemeindezwecke gewidmet sind , zum
Communvermögen geschlagen werden.

Diese fruchtbringende Anlegung hat , wie sich von selbst versteht , nicht nur bei den Jah¬
resüberschüssen , sondern auch bei den Geldbeträgen , welche aus zurückbezahlten Privatcapita¬
lien , veräußerten Realitäten rc . einfließen , kurz bei allen Geldern , die zum Stammvermögen
der Gemeinde gehören , einzutreten.

Der Gemeinde -Ausschuß hat zu bestimmen , wie die Fruktificirung dieser Gelder zu geschehen
hat , ob durch Ankauf von Realitäten , oder von Staatspapieren , oder durch Elocirung bei
Privaten.

Er muß hiebei zunächst im Auge haben , daß das Capital sicher und unverkümmert erhal¬
ten werde , und unter mehreren Elocirungsarten , welche die gleiche Sicherheit gewähren , wird
er jene wählen , die der Gemeinde den meisten erlaubten Nutzen einbringt.

Der Gemeinde -Ausschuß muß übrigens diese Bestimmung ohne Aufschub treffen , damit
die Gemeinde nicht ohne Noth den Genuß ihres Stammvermögens entbehre.
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8 - 21 .
Es dürfte zweckmäßig seyn , Gemeindecapitalien zunächst bei Privaten und zwar bei Mit¬

gliedern der eigenen Gemeinde , die ein Darlehen zur Verbesserung ihrer Landwirthschast oder

zu industriellen Zwecken aufzunehmen wünschen , anzulegen.
Denn abgesehen , daß unter gleicher Sicherheit und Jntereffenzahlung die Mitglieder der

eigenen Gemeinde den natürlichen Anspruch auf vorzügliche Berücksichtigung haben , ist der

Vortheil , welcher der Gemeinde durch die Verwendung von CapiLalien zur Cultivirung des

Grundes und Bodens oder zur Belebung der Gewerbe im eigenen Gemeindebezirke mittelbar

selbst zugeht , ein unverkennbarer , und es liegt die Elockrung der Capitalien bei den eigenen

Gemeinde - Insassen noch in soferne im Interesse der Commune , als die Schuldner leichter über¬

wacht
'
, und bei sich zeigender Gefahr der Unzureichenheit des bestellten Pfandes , die nöthigen

Schritte rechtzeitig eingeleitet werden können.

Wenn daher der Gemeinde -Ausschuß ein Capital an Private darzuleihen beschließet , so

dürfte dieß in der Gemeinde mit der Aufforderung bekannt gemacht werden , daß diejenigen,

welche dasselbe zu erhalten wünschen , sich binnen einer zu bestimmenden Frist bei dem Gemein¬

devorsteher zu melden , und die Art der Sicherstellung desselben nachzuweisen haben.

8 22 .
Kein Capital darf bei Privaten ohne pupillarmäßige Sicherheit angelegt werden.

Die pupillarmäßige Sicherheit ist aber nach den § 8 » 230 — 1374 d . G . B . nur dann

vorhanden , wenn durch die Sicherstellung mit Einrechnung der etwa vorhergehenden Lasten,
ein Haus nicht über die Hälfte und ein Grundstück nicht über zwei Drittheile seines wahren

Wcrthes beschwert wird.

Wenn daher auf einem Hause im Werthe von 6000 st . schon 2000 st . Schulden ein¬

verleibt sind , so können auf dasselbe mit pupittarischer Sicherheit nur mehr 1000 st . angelegt
werden weil wenn von der Werthhätfte des Hauses per . 3000 fl.
die schon haftenden Schulden per - - . . 2000 st.

abgezogen werden , nur mehr . 1000 fl.

erübrigen.
Dem Gesagten zu Folge ist zur Beurtheilung der pupillarischen Sicherheit die Kenntniß

des wahren WertheS der zu verpfändenden Realität und die Kenntniß des auf derselben haf¬

tenden Schuldenstandes nothwendig . Um die erstere zu erlangen , hat der Darlehenswerber eine

gerichtliche Schätzung der zu verpfändenden Realität beizubringen , in soferne der Werth der¬

selben ein nicht ohnedieß bekannter wäre.

Um die letztere zu erhalten , ist ein Grundbuchsextract über die zu verpfändende Realität

aus neuester Zeit vorzulegen.
Cs muß übrigens den Gemeinden anempfohlen werden , zu verlangen , daß in jedem

Schuldscheine über ein dargeliehenes Capital die Bedingung ausgenommen werde , daß , falls
die Zinsen 6 Wochen nach ihrer Verfallszeit nicht gezahlt werden sollten , das Capital sogleich

ohne Rücksicht auf die bedungene Rückzahlungszeit eingttrieben werden könne.

8 - 23.

Wenn der Gemeinde -Ausschuß den Ankauf von öffentlichen Obligationen beschließt , so ist
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sich zu hüten , Obligationen , welche zu einem bestimmten Zwecke , z . V . als Caution vinculirt

sin- , oder solche von unbekannten Personen einzuhandeln.

Obligationen , welche zur Elaste derjenigen gehören , deren Zinsen gegen Coupons aus¬

bezahlt , und die mit einem Talon zur Behebung der neuen Coupons hinansgegeben werden,

sollen nicht gekauft werden , wenn sie nicht mit allen Coupons bis zur letzten Verfallszeit der

Interessen und mit deren Talon versehen sind.
Die auf Namen lautenden Obligationen sind über die vom Verkäufer beigefügte Session

auf den Namen der Gemeinde umschreiben zu lassen , und ebenso räth es die Vorsicht , die Vin-

culirung der auf Ueberbringer lautenden Obligationen für die Gemeinde zu erwirken , weil

hiedurch im Falle des Verlustes die Amortisirung viel leichter durchgeführt , und selbst gegen
dritte Besitzer , die Ekgenthumsklage wirksam angestrengt werden kann.

8 - 24.
Gelder , die in einer gewissen Zeit zu irgend einem Gemeindezwecke verwendet werden

müssen , können , damit sie bis dahin nicht unfruchtbar liegen bleiben , bei einer mit öffentlicher
Genehmigung bestehenden Sparcasse angelegt werden , was auch rückflchtlich jener Beträge
geschehen kann , die zwar zum Stammcapitale gehören , aber wegen ihrer Geringfügigkeit nicht
anders angelegt werden können.

§ . 25.

Voranschlag.

Das Verwaltungsjahr der Gemeinde fällt nach § . 115 G . G . mit jenem des Staates

zusammen . Es beginnt daher mit 1 . November und schließt mit letzten October des kommen¬
den Sonnenjahres.

8 - 26.

Schon vor Beginn eines jeden Verwaltungsjahres muß der Aufwand , der in demselben
voraussichtlich zu bestreiten seyn wird , veranschlagt , und um möglichen Geldverlegenheiten vor¬
zubeugen , müssen auch die Mittel abgewogen werden , wodurch dieser Aufwand gedeckt wer¬
den kann.

Zu diesem Zwecke ist der Voranschlag ( das Präliminare ) , zu verfassen . In demselben
sind zergliedert alle Einnahmen und Ausgaben anzuführen , welche die Gemeinde voraussichtlich
im kommenden Verwaltungsjahre haben wird.

Die Beilage 3 enthält das Formular eines Voranschlages.

8 . 27.

Der Gemeindevorsteher hat den Voranschlag für das künftige Verwaltungsjahr anzn-
fertigen ( § . 117 G . G .) .

§ . 28.
Die Einnahmen und Ausgaben sind entweder gewöhnliche oder außergewöhnliche , d . i.

jolche , die in der Regel jedes Jahr , oder solche , die nur aus besonderen Anlässen und Ereig¬
nissen Vorkommen.

Die gewöhnlichen sind bestimmt oder unbestimmt , je nachdem sich die Größe derselben
schon in vorhinein mit Zuverläßlichkeit angeben läßt , oder aber dieß der Fall nicht ist.
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Zu den gewöhnlichen bestimmten Einnahmen und Ausgaben gehören z . V . die Interessen

aus den Stammcapitalien , die Besoldungen rc.

Gewöhnliche unbestimmte Einnahmen und Auslagen sind z . B . Standgelder , Musik-

Licenzgebühren , Polizei -Auslagen , Baureparaturen rc.

§ . 29 .
Die gewöhnlichen bestimmten Einnahmen und Ausgaben hat der Gemeindevorsteher mit

ihren schon im Voraus bekannten Beträgen in den Voranschlag auszunehmen.

Bei den gewöhnlichen unbestimmten Einnahmen und Ausgaben hat sich der Gemeinde¬

vorsteher an das Resultat der definitiv erledigten Rechnung des letzt verflossenen Jahres zu

halten , welches das Beobachtungsjahr heißt.

Für das Präliminare des Jahres 18A ist , daher das Jahr 18 ;; das Beobachtungsjahr

und die definitiv erledigte Rechnung aus diesem Jahre dient dem Präliminare zur Grundlage.

( § . 117 G . G . )

In das Präliminare sind demnach die gewöhnlichen unbestimmten Einnahmen und Aus¬

gaben in jenen Beträgen e .
'
nzustellen , wie sie im Beobachtungsjahre wirklich vorgekommen sind . .

Es hat dieß darin seinen Grund , weil derlei Einnahmen und Auslagen nicht so schnell

mit bedeutenden Unterschieden sich ändern.

Wenn jedoch seit Ablauf des Beobachtungsjahres bis zur Zeit dev Präliminirung be¬

sondere Ereignisse eingetreten oder aber Verhältnisse vorauszusehen sind , die ein gleiches

Resultat , wie im Beobachtungsjahre nicht erwarten lassen , so sind die Ansätze im Präliminare

mit Rücksicht auf diese Ereignisse und Verhältnisse zu machen , was der Gemeindevorsteher im

Präliminare in der Rubrik „ Anmerkung
"

kurz zu begründen hat.

Außergewöhnliche Einnahmen , z . B . Schenkungen , Legate rc . können nach einem mehr¬

jährigen Durchschnitte in das Präliminare eingestellt werden ; es versteht sich jedoch von selbst,

daß hiebei Einnahmen , die eine reine Glückssache sind , z . B . der Gewinnst aus einem SLaats-

lotterie - Loose rc. nicht in Anschlag gebracht werden können.

Außergewöhnliche Ausgaben sind z . V . neue Bauten rc.

Wenn es der Gemeindevorsteher für notwendig erachtet , daß im kommenden Vermal-

lungsjahre eine solche außerordentliche Ausgabe , z . B . der Bau eines Schulhauses von der

Commune übernommen werden soll , so wird er schon vor der Verfassung des Präliminars bei

einer außerordentlichen Sitzung oder aber in der ordentlichen Wintersitzung seinen Antrag auf

Bestreitung dieser Ausgabe stellen und die Bewilligung des Gemeinde - Ausschusses hiezu erwirken.

Ist diese Bewilligung ertheilt , so wird er , in so weit dieß nicht schon früher geschehen

wäre , den dießfälligen Kostenaufwand erheben , mithin bei einem vorzunnehmenden Bau die

Kostenüberschläge von Sachverständigen einholen . .

Die auf die eine oder auf die andere Art ausgemittelte Ziffer der wahrscheinlichen Be¬

köstigung , stellt der Gemeindevorsteher in das Präliminare ein.

8 - 30.

Der Gemeindevorsteher hat das von ihm verfaßte Präliminare mit den allfälligen , die

einzelnen Ansätze näher aufklärenden Ausweisen und Dokumenten dem Gemeinde -Ausschüsse in

der ordentlichen Sommersitzung vorzulegen . ( 8 § . 103 und 117 G . G . )
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Da keine Verhandlung die Regelung des GemeindehaushalLes so wesentlich berührt als

jene über das Präliminare , so ist letzteres , damit die Ausschüsse nicht unvorbereitet bei der
Sitzung erscheinen , vierzehn Tage vorher zur Einsicht der Gemeinde -Ausschüsse aufzulegen , wo¬
von dieselben zu verständigen sind.

§ . 31 .
Bei der Sitzung hat der Gemeindevorsteher den Vortrag über das Präliminare zu

halten.
Post für Post ist anzufragen, ob etwas zu bemerken ist , und wie eine Bemerkung ge¬

macht wird , darüber abzustimmen.
die betreffende Rubrik des Präliminars sind fohin die Ansätze der Einnahmen und

Ausgaben so einzustellen, wie sie vom Gemeinde-Ausschüsse genehmiget worden sind.
§ . 32 .

Der Gemeinde -Ausschuß wird bei dieser Verhandlung wohl zu erwägen haben , wie die
Einnahmen zu erhöhen und welche Ersparungen zu erzielen wären.

Bei dem Einen wie bei dem Andern wird er jedoch die richtige Mitte innezuhalten nicht
unterlassen.

Er wird nicht gleichgiltig für die Vermehrung der Gemeinde -Einkünfte seyn ; er wird aber
auch nicht durch Bedrückung anderer oder gar durch Verletzung fremder Rechte diese Ver¬
mehrung zu erzielen streben ; er wird eben so weit von Verschwendung wie von übertriebener
Sparsamkeit entfernt seyn , da beide in der Regel zum gleichen Resultate führen.

Werden aus Sparsamkeit die Reparaturen eines Hauses unterlassen , so führt dieß gar
bald zum Ruine desselben und die Gemeinde wird nach wenigen Jahren genöthiget seyn , das¬
selbe ganz neu zu erbauen , während es durch jährliche unbedeutende Reparaturen fortan im
guten Stande hätte erhalten werden können.

§ . 33.
Wenn die Ausscheidung einer Auslage beantragt wird , die der Gemeinde gesetzlich ob-

lregt, oder wenn auf Einnahmsquellen hingedeutet wird , die gesetzlich unzulässig sind , so hatder Gemeindevorsteher das Zwecklose von derlei Anträgen und Hindeutungen , dem Gemeinde-
Ausschüsse vorzustellen.

Wurde aber Letzterer dennoch die Ausscheidung einer der Gemeinde gesetzlich obliegenden
Ausgabe, oder die Aufnahme einer gesetzlich unzulässigen Einnahme beschließen , so hat der
Gemeindevorsteher dieß dem Bezirkshauptmanne anzuzeigen und er ist vor der Entscheidung
desselben an den Beschluß nicht gebunden.

§. 34.
Wenn sich aus dem Präliminare ein Deficit herausstellt, so hat der Gemeindevorsteherdie Art der Deckung desselben zu beantragen und der Gemeinde -Ausschuß hat hierüber zu be¬

schließen.
Insofern es nicht Lhunli ch seyn sollte , in den Ausgaben Ersparungen eintreten zu lassenund insbesondere die Bestreitung von Auslagen , die nicht dringender Natur sind , auf ein spä¬teres Jahr zu verschieben , ist für die Deckung des Deficits durch Eröffnung neuer , versteht sich

gesetzlich erlaubter und die Privatrechte nicht verletzender Ertragsquellen , z . V . durch Vermie¬
tung von Lokalitäten, die für den eigenen Gebrauch der Gemeinde nicht unumgänglich noth-
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wendig sind , oder durch Umlegung auf die Gemeinde , oder durch Aufnahme eines Darlehens

zu sorgen.
Ueber die Aufnahme von Darlehen ist bereits gesprochen worden.

Was die Umlegung auf die Gemeinde betrifft , so versteht es sich von selbst , daß diese

nicht nach bloßer Willkür geschehen könne.

Der Gemeinde -Ausschuß darf z . B . nicht bestimmen , daß der ^ ,6 und 6 jeder 100 Gul¬

den zur Deckung des Abganges zu tragen , und alle übrigen gar nichts beizusteuern haben.

Die Umlegung hat vielmehr nach einem gerechten Maßstabe zu geschehen , und dieser liegt

in der landesfürstlichen Steuer . Eben deßhalb verweiset das Gemeindegesetz § . 79 auf die

Umlagen zu den landesfürstlichen Steuern.

Der Gemeinde -Ausschuß selbst kann auf die directen Steuern 10 Percent , uud auf die

indirecten Steuern 15 Percent umlegen.

Da er die Steuerschuldigkeit der Gemeinde kennt , so kann er das zur Deckung des Ab¬

ganges erforderliche Percent leicht ausmitteln.

Dieses Recht des Gemeinde - Ausschusses kann aber nicht dahin verstanden werden , als ob

solche Umlagen bis zu dem angegebenen Ausmaße öfter im Jahre ausgeschrieben werden könn¬

ten . Die Umlagen , welcheder Gemeinde - Ausschuß aukzuschreiben berechtiget ist , dürfen vielmehr

in Einem Jahre 10 und rücksichtlich 15 Percent der Jahres - SLeuerschuldigkeiL nicht übersteigen.

So wenig der Gemeinde -Ausschuß befugt ist , innerhalb der Gränzen des ihm zustehenden

Umlegungsrechtes ein höheres Percent zu bestimmen , als zur Deckung des Abganges erforder¬

lich ist ; ebenso wenig darf er , wenn die Umlagen bei den direkten Steuern 10 Percent und

bei den indirekten 15 Percent übersteigen sollten , dieselben für sich allein ausschreiben.

Hiezu benöthiget er die Bewilligung der Kreisvertretung , und wenn die Umlage 15 Per¬

cent der directen und 20 Percent der indirecten Steuern übersteigt , ein Landesgesetz.

Bevor jedoch die Sache zur höheren Genehmigung vorgelegt wird , hat der Gemeindevor¬

steher nach gemachter Anzeige an den Bezirkshauptmann , sämmtliche Wahlberechtigte der Ge¬

meinde zu einer Versammlung einzuberufen , bei welcher im Beiseyn eines von dem Bezirks¬

hauptmanne zur Überwachung der Ruhe und Ordnung bestellten Commiffärs darüber abzu¬

stimmen ist , ob der Antrag auf eine solche Umlage höheren Ortes zu stellen sei , oder nicht.

Erklärt sich die Stimmenmehrheit der erschienenen Wähler in den verschiedenen Wahlkör¬

pern dafür , so kann der Gemeinde -Ausschuß seinen Antrag auf Bewilligung dec höheren Um¬

lage einbringen.

Im entgegengesetzten Falle ist derselbe hierzu nicht befugt , und der von ihm dessen unge¬

achtet eingebrachte Antrag müßte als ungesetzlich zurückgewiesen werden.

In wie weit im Kronlande Tirol mit Vorarlberg die Umlagen vom Gemeinde - Ausschuije

bestimmt werden können , enthält die Verordnung vom 15 . Juni 1850 . Uebrigens können Um¬

lagen zu den landesfürstlichen Steuern im Nichtzahlungsfalle mittelst der für diese Steuern

bestehenden Zwangsmittel eingetrieben werden.

8 - 35.

Wenn in der Gemeinde besondere Gemeinde - Anstalten , z . V . Armenhäuser rc. bestehen,

so sind rücksichtlich derselben eigene Voranschläge von den ausgestellten Verwaltern vorzulegen,

und von dem Gemeinde -Ausschüsse festzustellen ( § . 77 des Gemeindegesetzes ) .
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§ . 36.

Der vom Gemeinde ^Ausschusse genehmigte Voranschlag ist vom Gemeindevorsteher , dann

von zweien vom Ausschüsse zu ernennenden Mitgliedern zu unterfertigen.

Er dient dem Gemeindevorsteher bei der Vermögens - Gebarung als Regulativ , an daS

sich derselbe genau zu halten hat.
Wenn also z . B . auf Bau - Reparaturen nur 200 Gulden bewilliget wären , so muß der

Gemeindevorsteher dieselben so vornehmen , daß diese Summe nicht überschritten werde.

Kommen jedoch dringende Auslagen vor , welche in der einschlägigen Rubrik des Voran¬

schlages ihre Bedeckung gar nicht oder nicht vollständig finden , z . B . der Sturmwind hätte das

Dach des Gemeindehauses abgedeckt und es könnte diese Herstellung aus dem für Reparaturen

oder Herstellungen präliminirten Betrage nicht bestritten werden , so muß der Gemeindevor¬

steher hiezu die Bewilligung des Ausschusses erwirken.

Sind jedoch diese Auslagen so dringend , daß die Einholung der Bewilligung ohne gro¬

ßen Schaden und ohne Gefahr nicht möglich ist , z . B . Auslagen für die bei Überschwemmun¬

gen zu treffenden Vorkehrungen , so darf der Gemeindevorsteher die notwendigen Auslagen be¬

streiten ; er muß jedoch unverzüglich die nachträgliche Genehmigung des Ausschusses sich erwirken.

In dem einen wie in dem anderen Falle hat der Gemeindevorsteher , in sofern es erfor¬

derlich ist , zugleich die Art vorzuschlagen , wie der allfällige Ausfall zu decken ist.

8 . 37.

Caffe - Gebarung.
Das Cassegeschäft wird entweder von einem eigenen Gemeinde -Cassier , den der Gemeinde-

Ausschuß ernennt , oder von jenem Mitglieds des Gemeinderathes geführt , den der Ausschuß

hiezu bestimmt.
In dem einen wie in dem andern Falle hat der Ausschuß einen aus seiner Mitte mit der

Gegensperre zu betrauen ( § . 82 des Gemeindegesehes ) .

§ . 38.

Die Gemeinde - Casse soll in einem möglichst sichern feuerfesten Locale aufbewahrt werden.

Sie muß mit zwei Schlössern versehen seyn.
Der Gemeinde - Cassier erhält den Schlüssel zu dem einen Schlosse und das mit der Gegen¬

sperre betraute Ausschußmitglied den Schlüssel zu dem anderen Schlosse.

§ . 39.

In der Gemeinde -Casse sollen nebst dem baren Gelde alle öffentlichen und Privaturkun-

den , alle Verträge und überhaupt alle für die Gemeinde wichtigen Urkunden und Schriften auf-

bewahrt werden.

8 - 40.
Der Gemeinde - Cassier hat die Gemeinde -Einkünfte elnzuheben und die Zahlungen für

Rechnung der Gemeinde zu leisten.
Ueber die täglichen Einnahmen und Ausgab n hat er ein Tagebuch , Caffe -Journal , nach

dem Muster 4 zu führen.
In dasselbe sind alle Einnahmen und

'
Ausgaben , wie sie vorfallen , ungesäumt einzu-

tragen und zwar in der Art , daß die fortlaufende Zahl oder der Iournal -Acükel ai emerkt,
3 "
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das Datum der Einnahme oder Ausgabe genau veigesetzt , und der Gegenstand derselben in

gedrängter Kürze angeführt werde.

Es ist auch zu bemerken , ob die Aus - und Einzahlungen auf Abschlag oder zur gänz¬
lichen Tilgung der vorgeschriebenen Post und von welcher und an welche Parteien sie ge¬

schehen seien.

§ . 41.

In Gemeinden , welche ein größeres Vermögen haben , wird zur vollständigen Uebersicht
ein Hauptbuch anzulegen seyn , in welchem für die verschiedenen Einnahms - und Ausgabs¬

posten eigene Conti zu eröffnen sind , aus welchen das Sollen und Haben der Gemeinde er¬

sichtlich ist.
Da diese Gemeinden ohnedieß einen in Caffegeschäften erfahrenen Beamten anstellen

werden , so ist es überflüssig , hier über die Art der Anlegung eines solchen Hauptbuches nähere
Bestimmungen zu treffen.

§ . 42.

Die direkten Steuern , welche der Gemeindevorsteher einzuheben hat, sind kein Gegen¬

stand des Caffe -Journales , sie fließen nicht in die Gemeinde - Caffe.
Der Gemeindevorsteher hat sich bezüglich der Einhebung und Abfuhr derselben an die

besondere Instruction zu halten.

§ . 43.

Der Gemeinde - Cassier wird bei der Einhebung die bezügliche Quittung ausfertigen.

Löschungserklärungen , die bei zurückgezahlten Darlehens -Capitalien auszustellen sind , müs¬

sen dagegen vom Gemeindevorsteher und einem Gemeinderathe , dann von zwei Zeugen unter¬

zeichnet werden.

§ . 44.

Auszahlungen können nur über Auftrag des Gemeindevorstehers , dem die Gebarung mit

dem gesummten Gemeindevermögen anvertraut ist ( K . 112 des Gemeindegesetzes ) , gegen ord¬

nungsmäßige auf gehörigen Stämpel ausgefertigte Quittung geschehen.

Diese Quittungen sind mit dem Journals -Artikel zu versehen , und als Belege des Jour¬
nals in der Caffe aufzubewahren.

Bei Zahlungen , welche an eine des Schreibens unkundige Partei geleistet werden , muß
dieselbe zwei Zeugen , von welchen einer deren Namen unterfertigt , beziehen , und ihr gewöhn¬
liches Handzeichen beirücken.

Der Zeuge , der den Namen unterfertigt hat , unterschreibt sich als „ NamensunLerfertiger
und ersuchter Zeuge "

, der andere als „ ersuchter Zeuge " .

§ . 45.

Der Gemeinde - Cassier hat zu sorgen , daß die Einkünfte der Gemeinde sogleich nach der

Verfallzeit eingebracht werden.

Die Rückständler sind dem Gemeindevorsteher zur Einleitung der erforderlichen Schritte

anzuzeigen.
. § 46.

Ebenso hat der Cassier zur gehörigen Zeit den Gemeindevorsteher von dem Ablaufe der

Miethen und Pachtungen , von dem Rückzahlungstermine der Capitatien u . s. w . zu verstän-
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digen , damit Sek Zeiten dke geeigneten Vorkehrungen wegen der neuen Miethe oder Pachtung
der Capitalsanlegung u . s. w . getroffen werden können.

8 - 47.

Es bleibt dem Ermessen des Gemeinde -Ausschusses überlassen , zu bestimmen , welchen Be¬

trag der Cassier in seinen Händen behalten darf.
Was darüber ist , hat er von Fall zu Fall , wie er die Einbringung bewerkstelliget , in

die Caffe abzuführen.

§ . 48.

Mit dem letzten Oktober eines jeden Jahres ist das Caffe - Journal abzuschließen , und
der Cafferest in das Journal des kommenden Jahres zu übertragen.

§ . 49.

Im Journale und in den sonst etwa geführten Büchern sollen keine Radirungen vorge¬
nommen werden , jeder Fehler ist bloß mit der Feder mittelst Ausstreichung in der Art zu ver¬
bessern , daß das Ausgestrichene noch gelesen werden kann.

§ . 50.

Der Gemeindevorsteher hat von Zeit zu Zeit die Caffe zu fcontriren.
Diese Scontrirung besteht darin , daß das Caffe -Journal abgeschloffen und nachgesehen

werde , ob der nach diesem Abschlüsse sich zeigende Cafferest auch wirklich in der Caffe vor¬
handen ist.

Die vorgenommene Scontrirung ist im Journale in der im Muster Nr . 4 angezeigten
Art ersichtlich zu machen.

§ . 51.

Rechnungslegung.
Einen Monat nach Ablauf des Verwaltungsjahres , somit Anfangs December , hat

der Gemeindevorsteher die Jahresrechnung über die Geld - und Materialgebarung dem Ge¬
meinde -Ausschüsse , der sich zu diesem Ende zu einer ordentlichen Sitzung versammelt ( § . 102
G . G . ) vorzulegen ( § . 116 G . G .) .

Diese Rechnung muß in allen Einnahmen und Ausgaben mit den betreffenden Do¬
kumenten gehörig belegt seyn.

Die Beilagen Nr . 5 und 6 enthalten Formularien einer Geld - und Natural-
rechnung.

§ . 52.
Es ist zweckmäßig , daß die Rechnung einige Zeit vor der Sitzung zur Einsicht der

Ausschußmänner aufgelegt und dieselben hievon verständigt werden , damit bei dieser , für
die Interessen der Gemeinde sehr wichtigen Verhandlung keiner unvorbereitet erscheine.

§ . 53.
Bei der Sitzung sind die Einnahmen , Rubrik für Rubrik mit Zuhandnahme des

Inventars und des für das Rechnungsjahr genehmigten Voranschlages genau zu prüfen,
und es ist insbesondere darauf zu sehen , ob der bare Cafferest und die verbliebenen Aktiv-

Rückstände des verflossenen Verwaltungsjahres richtig übertragen , ob alle außerordent-
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lichen Zuflüsse , oder die der Gemeinde an Strafgeldern , Schenkungen oder sonst zugegan¬
genen Einkünfte richtig in Empfang gestellt sind.

§ 54 .
Einer besonders eindringlichen Prüfung sind die Actisrückstände in der Richtung zu un¬

terziehen , ob alle Schritte ordnungsmäßig eingeleltet wurden , um den Rückstand einzubringen,
oder ob und welches Versäumniß dem Gemeindevorsteher zur Last falle.

§ . 55.
Der vom Gemeindevorsteher gestellte Antrag auf Abschreibung einer oder der andern

Rückstandspost muß genau erwogen werden.
§ . 56.

Die Ausgaben sind genau mit dem Inventar und dem genehmigten Präliminare zu ver¬
gleichen und es ist darauf zu sehen , ob in jeder Rubrik der Präliminar- Ansatz eingehalten , und
wenn er überschritten wurde , ob dafür die vorgeschriebene Bewilligung des Gemeinde -Ausschus¬
ses ertheilt worden ist.

§ . 57.
Es ist sich zu überzeugen , ob die in Ausgabe gestellten Beträge wirklich zu dem in der

Rechnung angegebenen Zwecke verwendet wurden , ob die Quittungen in der Ordnung sind.
§ . 58.

In Gemeinden , die ein größeres Vermögen haben , wo daher auch die Jahresrechnung
nicht so einfach ist , wird es nothwendig seyn , daß der Gemeinde -Ausschuß aus seiner Mitte
eigene Rechnungs -Revidenten bestelle , denen die Rechnung einige Zeit vor der Sitzung vom
Gemeindevorsteher übergeben wird.

Dieselben haben in der angegebenen Weise die Rechnung der meritorischen und zif¬
fermäßigen Prüfung zu unterziehen , wenn sie Anstände finden , den Gemeindevorsteher um
die nothw . ndigen Erläuterungen anzugehen , sohin in der Sitzung den Vortrag über die
Rechnung zu halten , und hiebei den Antrag zu stellen , ob die Rechnung genehmigt , ob
diese oder jene Post zu rectificiren oder auszuscheiden , oder dem Gemeindevorsteher zum
Ersätze vorzuschreiben sei.

§ . 59.
Nach jedem einzelnen Anträge steht es dem Gemeindevorsteher oder dem betheiligten

Gemeinde -Ausschüsse frei, seine aufklärende oder rechtfertigende Aeußerung abzugeben, wor-
nach zur Abstimmung zu schreiten ist.

Hiebei hat sich der Gemeindevorsteher oder das beteiligte Ausschußmitglied der Ab¬
stimmung zu enthalten . (§ . 97 G . G .)

§ . 60.
Nach Maßgabe der gefaßten Beschlüsse Hac der Gemeinde-Ausschuß dem Gemeindevor¬

steher die Enderledigung über die Rechnung hinauszugeben.
Wird die Rechnung in Ordnung befunden , so kann diese Enderledigung also lauten:
„ Der Ausschuß der Gemeinde N . hat bei s iner Sitzung vom. . . . . . . . die von dem

Herrn Gemeind . Vorsteher vorgelegte Rechnung über alle Empfänge und Ausgaben der Ge¬
meinde im Verwaltungsfthre . . . . . vom l . November. . . . bis letzten October . . . .
geprüft , und durchaus in Ordnung befunden.
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Hievon setzen wir , als vom Gemeinde-Ausschüsse zur Ausstellung dieser Uikunde gewählt,
den Herrn Gemeindevorsteher in Kenntniß. "

Datum . . . . . .
N . N . ,

Ausschuß.
N . N . ,

Ausschuß.
Wäre in der R chnunq etwas vergessen worden , oder sonst ein Verstoß untergelaufen,

so kann dieß , ungeachtet dieses Zeugnisses , weder der Gemeinde , noch dem Gemeindevorsteher
zum Nachtheile gereichen , und ebenso wenig kann dieses Zeugniß von der Verbindlichkeit , aus
einer erst später entdeckten arglistigen Handlung loszählen.

Wird der Gemeindevorsteher durch die Enderledigungzu einem E - satze verhalten , so
kann hiezu folgendes Formulare dienen:

„ Der Ausschuß der Gemeinde N. hat bei seiner Sitzung am . die von dem
Herrn Gemeindevorsteher gelegte Rechnung über die Empfänge und Ausgaben der Gemeinde
für das Verwaltungsjahr vom 1 . November . . . . bis letztenOrtober . . . . geprüft , und
hiebei befunden:

1 , daß der Herr Gemeindevorsteher gegen den Beschluß des Ausschusses vom . die
Klafter Holz statt um 12 fl . um 11 fl . 30 kr. verkauft , daher für 100 Klafter
Holz um . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 fl . — kr.
zu wenig in Empfang gestellt , und

2 , daß derselbe an Bau-Reparaturen gegen das Präliminare um . . . 15 „ —
ohne genügender Rechtfertigung zu viel ausgegeben hat.
Hiernach werden dem Herrn Gemeindevorsteher . 65 fl . — kr.
zum Ersätze vorgeschrieben.
Wovon wir als vom Ausschüsse zur Ausstellung d

'
eser Erledigung gewählt, den Herrn

Gemeindevorsteher in Kenntniß setzen.
Datum . . . . . .

N . N . ,
Ausschuß.
N . N . ,

Ausschuß.
Läßt sich der Gemeindevorsteher zu dem Ersätze nicht herbei , so ist die Angelegenheit im

Wege Rechtens vor dem competenten Gerichte auszutragen.
8 . 61.

In Betreff der , von den Verwaltungen der besonderen Gemeindeanstalten zu legenden
Rechnungen , ist sich in ähnlicher Weise zu berechnen.

Controls.
§ . 62.

Dem Gemeindeausschusse steht die Controls über die g - sammie Geschäftsgebarung zu.
Wie er dieselbe bezüglich der Jahresrechnung auszuüben habe , ist oben gesagt worden.
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Er ist aber auch verpflichtet , öfters im Laufe des Jahres die Caffe durch von ihm zu
ernennende Commifsäre scontriren zu lasten.

Die vorgenommene Scontrirung ist auf die im Formulare Nr . 4 bezeichnet Weise er¬

sichtlich zu machen.
§ . 63.

Der Gemeinde -Ausschuß hat das Recht , Gemeinde -Unternehmungen durch eigene Commis¬

sionen überwachen zu lassen ( § . 9 ! . G . G . ) .

Von diesem Rechte wird er insbesondere bei Herstellung oder Neubauten Gebrauch machen.

Aufgabe der Commission wird seyn , darauf zu sehen , ob genau nach dem Plary gebaut,
ob hinsichtlich der Verwendung des Materials nach den Andeutungen des Dorausmaßes vor-

gegangen , und dasselbe dem Zwecke entsprechend , und den Vertragsbedingungen gemäß sei,

und überhaupt die Contracts -Vedingungen genau zugehalten werden.
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